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Staatenverhältniſſe
( unmittelbar vor dem Kriege)

Niederlande .

Regierungsform : konſt . Königreich.

Staatsoberhaupt : Wilhelmina , geb. 1880 , ſeit

1890 .

Dynaſtie : Ottoniſche Linie des Hauſes Naſſau⸗

Oranien , im Mannesſtamm erloſchen .

Flächeninhalt : 34 . 186 Kilometer ' .

Bevölkerung : ( 1914 ) 6,339 . 854 —

Kilometer ' .

Nationalitäten : ( 1909 ) Niederländer 5,788 . 193

Deutſche 37 . 534 , Belgier 18 . 336 , Franzoſen 2645 ,

Engländer 2102 , andere Nationalitäten 5131 , ohne

Angabe 4154 .

Konſeſſionen : ( 1900 ) Proteſtanten 3,334 . 487 ,

Katholiken 2,063 . 103 , Israeliten 106 . 409 , Sonſtige

63 . 008 , ohne Bekenntnis 291. 168.

Staatsfinanzen : Einnahmen : ( 1916 ) 372,004 . 950

Mark ; Ausgaben : ( 1916 ) 406,923 . 003 Mark ;

Staatsſchuld : ( 1915 ) 19923,638 . 695 Mark .

Handelsflotte : ( 1915 ) 402 Segelſchiffe mit 47 . 125

Tonnen , 407 Dampfer mit 719 . 289 Tonnen .

Handel : ( 1913) Einfuhr : 6. 394,689 . 000 Mark ,

Ausfuhr : 5. 200,852 . 000 Mark .

Warenausfuhr : ( 1913 ) Genuß⸗ und Nahrungs⸗

mittel 1. 688,112 . 000, Rohſtoffe 1. 724,789 . 000, Fab⸗

rikate 1. 004,609 . 000 , verſchiedene Waren 752,571 . 000

Edelmetalle 30,872 . 000 30,872 . 000 Mark .

185 auf 1

Eiſenbahnen : ( 1915 ) 3339 Kilometer .

me 7,041 . 410 .

Telegraphen : ( 1913 ) 8098 Kilometer , Telegram⸗

Telephon : ( 1913 ) Länge der Drähte 327 . 236

Kilometer , Geſpräche 187,545 . 445 .

Poſtämter : ( 1913 ) 1537 .

Geld : ( Goldwährung ) 1 Gulden a 100 Cents

1 . 687 Mark — 1 . 98 öſterr . Kronen . Tiengul⸗

denſtuck ( Gold ) a 10 Gulden S 16 . 87 Mark S 19 . 84

öſterr . Kronen .

Gewichte : metriſch . Pond — Kilogramm .

Längen⸗ und Flächenmaße : metriſch . Mijl

Kilometer , Elle — Meter , Duim S Zentimeter .

Hohlmaße : metriſch . Mud , Zak oder Vas

Hektoliter , Schepel — Doppelliter , Kop S Liter .

Armee : Friedensſtärke ( 1909 ) 41 . 389 Mann ,

Kriegsſtärke za . 338 . 800 Mann .

Kriegsflotte : ( 1915 ) 102 Schiffe , 455 Geſchütze ,

( 1910 ) 6925 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Weiß⸗Blau .

Städte : ( 1913 ) Amſterdam ( Hauptſtadt ) 609 . 084

Einwohner , Rotterdam 472 . 520 Einw . , Haag 312 . 430

Einw . , Utrecht 127,086 Einw . , Groningen 82,809

Einw . , Haarlem 71,883 Einw . , Arnheim 66,129

Einw . , Nymwegen 60 . 515 Einm . , Leiden 59/560
Einwohner .

Kolonien : 2,045 . 647 Kilometer ' ,

Einwohner — 19 auf 1 Kilometer ' .

1. Oſtindiſche Beſitzungen : Java , Sumatra , W. ⸗,

S. ⸗ und O. Borneo , Celebes , Molukken , Kl . Sun⸗

38,123 . 400

—
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dainſeln etc . 1,458 . 036 Kilometere ,

26 auf 1 Kilometerk .

2. Weſtl . Neuguinea und

Kilometer ' . 348 . 902 Einwohner

meter ?

3. Weſtind .

37,608 . 408 Ew .

Ternate : 457 . 383

0. 7 auf 1 Kilo⸗

Beſitzungen : Kleine Antillen und

Surinam 130 . 230 Kilometere , 165,999 Einwohner ,
1. 3 auf 1 Kilometere .

Oſtindiſche Beſitzungen :
Handel ( 1913 ) Einfuhr : 832,266 . 000 Mark ,

Ausfuhr : 1 . 153,817 . 000 Mart .

Handelsflotte : ( 1912 ) 5198 Schiffe mit 166 . 156
Tonnen .

Eiſenbahnen : ( 1913 ) 5515 Kilometer .

Telegraphen : ( 1912 ) 16 . 364 Kilometer , Tele⸗

gramme 1,661,068 .

Telephon : ( 1912 ) Länge der Drähte 52 . 388 Ki⸗

lometer , Geſpräche ( 1911 ) 16 . 016,863 .

Poſtämter : ( 1913 ) 1711 .

Geld : außer dem holländiſchen auch der altſpa⸗
niſche Piaſter , mexikaniſcher Peſo , Rupie .

Gemwichte : 1 Pikul a 100 Kätta a 16 Tehls

61 . 52 Kilogramm .

Längen⸗ und Flächenmaße : 1 Dip a 2 Heloh a

2 Covid S 1 . 842 Meter .

Hohlmaße : 1 Coyang a 800 Kulah —

Armee : 1915 )

Mann .

Kriegsflotte : ( 1915 ) 27

3226 Mann .

Städte : ( 1905 )

Java : Batavia ( Hauptſtadt ) 138 . 551

Surabaja 150 . 198 Einwohner , Surakarta

Einwohner .

Sumatra : Palembang 60 . 985 Einwohner .
Bornéo : Bandjermaſſin 16 . 708 Einwohner .
Surinam : Paramaribo ( 1912 ) 34 . 459 Einw .

3303 Liter

38326 Mann , Reſerven etc . 4982

Schiffe , 192 Geſchütze ,

Einw . ,

118 . 378

Norwegen .
Regierungsform : konſt . Königreich .

Staatsoberhaupt : Hakon VII . , geb. 1872, ſeit
1905 .

Thronfolger : Olaf , geb . 1903 .

Dynaſtie : Haus Schleswig - Holſtein⸗Sonder⸗
burg⸗ - Glücksburg .

Flächeninhalt : 322 . 909 Kilometer⸗

Bevölkerung : ( 1913 ) 2,462 . 350

lometerz .

Nationalitäten : ( 1910 ) Norweger bis auf 7172

Quänen und 18 . 590 Lappen .

Konfeſſionen: ( 1910 ) Lutheriſche 2,329 . 229, freie

7 auf 1 Ki⸗
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Lutheriſche 15 . 287 , römiſche Katholiken 2046 , Metho
diſten 10. 986 , Baptiſten 7659 , andere Chriſten 4296 ,

Israeliten 1045 , Sonſtige 21 . 233 .

Staatsfinanzen : Einnahmen : ( 1913⸗14 )

197,957 . 154 Mark , Ausgaben : ( 1913⸗14 ) 197,957 . 154
Mark , Staatsſchuld : ( 1914 ) 402,068 . 770 Mark .

Handelsflotte : ( 1914 ) 1029 Segelſchiffe mit

606 . 539 Tonnen , 2261 Dampfer und

mit 1,160 . 812 Tonnen .

Handel : ( 1913 ) Einfuhr : 664,756 . 000 Mark

Ausfuhr : 484,957,000 Mark .

Hauptausfuhr : ( 1913 ) Tiere und tieriſche Nah⸗
rungsmittel 153,113 . 000 , Holzwaren 67,388 . 000 , Mi⸗

neralſtoffe 61,088 . 000 , Holz 38,363 . 000 , Häute und

Leder 38,025 . 000 , Papier 37,790 . 000 , Metalle

20,588 . 000 Mark .

Eiſenbahnen : ( 1914 ) 3165 Kilometer .

Telegraphen : ( 1913 ) 11 . 648 Kilometer , Tele⸗

gramme 3,933 . 983 .
1401˖

Telephon : ( 1912⸗13 ) Länge der Linien 45 . 794

Kilometer , Geſpräche 177,383 . 177 .

Poſtämter : ( 1914 ) 3165 .

Geld : ( Goldwährung ) 1 Krone a 100 Oere —
1 . 125 Mark 1. 32 öſterr . Kronen — 10 Kronen⸗

ſtück Gold 11 . 25 Mark 13 . 23 öſterr . Kronen .

Gewichte⸗ und Maße : metriſch .
Armee : Friedensſtärke 30 . 900

ſtärke za . 150 . 000 Mann .

Kriegsflotte : ( 1915 ) 62 Schiffe, 236 Geſch
1968 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Weiß⸗Blau .
Städte : ( 1913 ) Chriſtiania ( Hauptſtadt ) 251 . 361

Einw . , Bergen 78 . 200 Einw . , Trondhjem 48 . 324
Eue, Stavangen 39 . 950 Einw .

Sch weden .
Regierungsſorm : konſt . Königreich.
Staatsoberhaupt : Guſtav V. , g6 1858 , ſeit

1907

Thronfolger : —— —
Herzog v. Schonen ,

1882 .

Dynaſtie : Haus Bernadotte .

Flächeninhalt : 448 . 091 Kilometer ' .

Bevölkerung : ( 1915 ) 5,679 . 607
Kilometer ' .

Nationalitäten : ( 1900 ) Schweden 5,071 . 693,
Finnen 22 . 138 , Lappen 6983 , Ausländer 35 . 627 .

Konfeſſionen : ( 1900 ) Lutheriſche 5,072 . 773 , Bap⸗
tiſten 41 . 530 , Methodiſten 7041 , röm . Katholiken
2378 , andere Chriſten 8750 , Juden 3912 , Sonſtige

geb .
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Staatsfinanzen : Einnahmen : ( 1916 ) 450,767 . 700

Mark , Ausgaben : ( 1916 ) 450,767 . 700 Mark , Staats⸗

d : ( 1915 ) 782,813 . 959 Mark .

Handlsflotte : ( 1914 ) 1509 Segelſchiffe mit 151 . 867

Tonnen , 1313 Dampfer mit 721 . 339 Tonnen .

Handel : ( 1913 ) Einfuhr : 952,355 . 000 Mark ,

Ausfuhr : 919,515 . 000 Mark .

Hauptausfuhr : ( 1913 ) Holz 180,428 . 000 , Holz⸗

ſtoff 112,139 . 000 , Eiſen und Stahl 80,195 . 000 , Eiſen⸗

erze 77,849 . 000 , Maſchinen 66,404 . 000 , Holzwaren

63,621 . 000 , Butter 46,964 . 000 , Papier 42,463 . 000

Mark .

Eiſenbahnen : ( 1914 ) 14 . 650 Kilometer .

Telegraphen : ( 1913 ) 22 . 261 Kilometer ,

gramme 5,235 . 987 .

Telephon : ( 1913 ) ( im Staatsbetrieb ) Länge der

Drähte 478 . 189 Kilometer , Geſpräche 322,008 . 753 .

Poſtämter : ( 1913 ) 3867 .

Geld : ( Goldwährung ) 1 Krone a 100 Oere

1 . 125 Mark S 1. 32 öſterr . Kronen . 10 Kronen⸗

ſtück Gold 11 . 25 Mark S 13 . 23 öſterr . Kronen .

Gewichte und Maße : metriſch .

Tele⸗

Armee : ( 1915 ) Friedensſtärke 93 . 427 Mann ,

Kriegsſtärke 380 . 000 Mann , Landſturm 180 . 000

Mann .

Kriegsflotte : ( 1914 ) 93 Schiffe ,

5149 Mann .

Landesfarben : Blau⸗Gelb .

Städte : ( 1915 ) Stockholm ( Hauptſtadt ) 386 . 240

Einw . , Göteborg 181 . 500 Einw . , Malmö 97 . 868 Ew .

Porrköping 45 . 934 Einw . , Gefle 35 . 937 Einmohner .

452 Geſchütze ,

Schweiz .

Regierungsform : republik . Bundesſtaat ( 25

Kantone ) .

Staatsoberhaupt : C. Decoppet , Bundespräſi⸗

dent für 1916 .

Flächeninhalt und Bevölkerung : ( 1910 ) 41 . 298

Kilometer ? , 3,753 . 293 Einwohner — 91 auf 1 Kilo⸗

meter ' .

Nationalitäten : ( 1910 ) Deutſche 2,599 . 194 , Fran⸗

zoſen 796,244 , Italiener 301 . 325 , Ladiner 39 . 834 ,

Andere 28 . 445 .

Konfeſſionen : ( 1910 ) Proteſtanten

Katholiken 1,590 . 792 , Israeliten 19 . 023 ,

46 . 597 .

Staatsfinanzen : Einnahmen : ( 1914 ) 63,431 . 688

Mark , Ausgaben : ( 1914 ) 81,683 . 514 Mark , Staats⸗

ſchuld : ( 1915 ) 424,622 . 181 Mark .

Handel : ( 1913 ) Einfuhr : 1. 591,700 . 000 Mark ,

Ausfuhr : 1 . 142,700 . 000 Mark .

2,108 . 590 ,

Andere

Hauptausſuhr : ( 1913 ) Baumwollwaren

192,132 . 000 , Uhren 148,392 . 000 , Seidenwaren

110,970 . 000 , Maſchinen 80,433 . 000 , Seidengarn

70,146 . 000 , Käſe 56,781 . 000 , Chemikalien 54 . 675 . 000

Schokolade 47,142 . 000 , Rohſeide 44,145 . 000 Mark .

Eiſenbahnen : ( 1912 ) 5112 Kilometer .

Telegraphen : ( 1911 ) 3775 Kilometer ( Staats⸗

linien ) , Telegramme 6,208 . 584 .

Telephon : ( 1911 ) Länge der Linien 21 . 336 Ki⸗

lometer , Geſpräche 63,079 . 180 .

Poſtämter : ( 1911 ) 1957 .

Geld : ( Doppelwährung ) 1 Frank a 100 Centi

mes ( S Rappen ) S 0 . 81 Mark S 9 . 95 öſterr . Kro⸗

nen .

Gewichte und Maße : metriſch .

Armee : Kein ſtehendes Heer . Kriegsſtärke 1913

214 . 124 Mann , Landſturm 277 . 000 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Weiß .

Städte : ( 1913 ) Bern ( Bundeshauptſtadt ) 90 . 800

Einw . , Zürich 200 . 600 Einw . , Baſel 137 . 500 Einw . ,

Genf 135 . 000 Einw . , St . Gallen 80 . 000 Einw . , Lau⸗

ſanne 69 . 400 Einw . , Luzern 41 . 500 Einwohner .

Spanien .

Regierungsform : konſt . Königreich .

Staatsoberhaupt : Alfonſo XIII . , geb . 1886 , ſeit
1886 .

Thronfolger : Alfonſo , Fürſt v. Aſturien , geb .
1907 .

Dynaſtie : Haus Bourbon .

Flächeninhalt und Bevölkerung : 1. Stammland

in Europa 497 . 274 Kilometere , ( 1913 ) 19,886 . 218

Einw . , — 40 auf 1 Kilometer ' .

2. Afrika ( Canarien , Fernando Poo , Annobom ,
Rio Muni , Rio de Oro , Nordafrika , ſpan . Marokko )

378 . 973 Kilometer ' , 1,102 . 768 Einwohner . Zuſam⸗
men 876 . 247 Kilometer ? , 20,988 . 986 Einwohner .

Nationalitäten : ( Stammland ) Spanier , Cata⸗

lonier , Basken , Moriscos , Zigeuner , Franzoſen .

Konfeſſionen : ( Stammland ) röm . Katholiken ,

Proteſtanten , Mohammedaner , Juden , Konfeſſions⸗

loſe .

Staatsfinanzen : Einnahmen : 1. 017,234 . 013 l

Ausgaben : 1. 186,685 . 706 Mark , Staatsſchuld :

7. 622,816 . 594 Mark .

Handelsflotte : ( 1915 ) 217 Segelſchiffe mit

29 . 118 Tonnen , 640 Dampfer mit 875 . 609 Tonnen .

Handel ( 1914 ) Einfuhr : 899,799 . 774 Mark , Aus⸗

fuhr : 763,903 . 348 Mark .

Hauptausfuhr : ( 1914) Nahrungsmittel

288,216 . 000 , Metalle und Metallwaren 97,881 . 000



Mineralien und Töpferwaren 92,385 . 000 , Holz

50,855 . 000 , Wolle und Wollwaren 48,429 . 000 , Baum⸗

wolle und Baumwollwaren 38,265 . 000 , Tiere und

tieriſche Erzeugniſſe 30,141 . 000 , Drogen und Che —

mikalien 28,204 . 000 Mark .

Eiſenbahnen : ( 1914 15 . 350 Kilometer .

Telegraphen : ( 1913 ) 44 . 546 Kilometer , Tele⸗

gramme 7,377 . 618 .

Telephon : ( 1905 ) Länge der Linien 7996 Ki⸗

lometer .

Poſtämter : ( 1913 ) 7135 .

Geld : ( Doppelwährung ) 1 Peſeta a 100 Centi⸗

0. 81 Mark 9 . 95 öſterr . Kronen .

Gewichte und Maße : metriſch .

Armee : ( 1913 ) Friedensſtärke 123 . 458

Kriegsſtärke za . 500 . 000 Mann .

Kriegsflotte : ( 1915 ) 61 Schiffe , 478 Geſchütze ,

( 1905 ) 9264 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Gelb .

Städte : ( 1910 ) 1. Europa : Madrid ( Hauptſtadt )

599 . 807 Einw . , Barcelona 587 . 411 Einw . , Valencia

233 . 348 Einw . , Sevilla 158 . 287 Einw . , Malaga

136 . 365 Einw . , Murcia 125 . 057 Einw . , Zaragoza

111 . 704 Einw . , Cartagena 102 . 519 Einw .

2. Afrika : Santa Cruz de Tenerife , Canarien

63 . 004 Einw . , Las Palmas , Canarien 60 . 338 Einw .

mos

Mann ,

vereinigte Staaten von Amerika .

Regierungsſorm : Föderativ⸗Republit von 48

Staaten , 2 Territorien und 1 Bundesdiſtrikt .

Staatsoberhaupt : Dr . Woodrow Wilſon , Prä⸗

ſident .

Flächeninhalt : 9,386 . 093 Kilometer ' “ .

Bevölkerung : ( 1914 ) 99,109 . 675 — 10 . 6 auf 1

Kilometer ' “ .

Nationalitäten : ( 1910 : 92,284 . 139 Einw . ) Ein⸗

geborene Weiße ( Angloamerikaner , Deutſche , Iren ,

Franzoſen etc . ) 68,386 . 412 , fremde Weiße 13,343 . 545

( Deutſche 2,501 . 333 , Oeſterreicher und Ungarn

1,670 . 582 , Ruſſen 1,602 . 782 , Iren 1,352 . 251 , Itali⸗

ener 1,343 . 125 , Engländer und Schotten 1,221 . 283

Schweden 665 . 207 , Norweger 403 . 877 , ſonſtige Eu —

ropäer 1,031 . 801 ) , Kanadier 1,204 . 637 uſw . , ferner

Neger und Mulatten 9,827 . 763 , Indianer 265 . 683 ,

Japaner 72 . 157 , Chineſen 71 . 531 .

Konfeſſionen : ( 1906 , Erwachſene ) röm . Katho⸗

liken 12,079 . 142 , orthodoxe Katholiken 129 . 606 ,

Methodiſten 5,749 . 838 , Baptiſten 5,662 . 234 , Luther⸗

aner 2,112 . 494 , Presbyterianer 1,830 . 555 , Jünger

Chriſti 1,142 . 359 , biſchöfl . proteſt . Kirche 886 . 942 ,

8⁴

Kongregationaliſten 700 . 480 , Reformierte 449 . 514 ,

Vereinigte Brüder 296 . 050 , Deutſch - evang . Synode

293 . 137 , Evangeliſche 174 . 780 , Quäker 113 . 772 ,

Chriſten 110 . 117 , andere Proteſtanten 756 . 470 ,

Mormonen 256 . 647 , Juden ( Familien ) 101 . 457 , an⸗

dere Gemeinden 81 . 851 .

Staatsfinanzen :

Einnahmen : ( 1913⸗14 ) 4. 389,550 . 353 Mark , Aus⸗

gaben : ( 1913⸗14 ) 4 . 389,432 . 415 Mark , Staatsſchuld :

( 1915 ) 13 . 178,336 . 408 Mark , Schulden der Einzel⸗

ſtaaten ( 1915 ) 1. 774,899 . 812 Mark .

Handelsflotte : ( 1914 ) 15 . 491 Dampfer mit

5,427 . 526 Tonnen , 11 . 452 Segelſchiffe mit 2,501 . 162

Tonnen .

Handel : ( 1913⸗14 ) ( ohne Edelmetalle ) Einfuhr :

7. 962,693 . 000 Mark , Ausfuhr : 9. 926,509 . 000 Mark .

Hauptausfuhr : ( 1913⸗14 ) Baumwolle 2. 562,879 . 000
Getreide 693,929 . 000 , Petroleum 639,775 . 000 , Kup⸗

fer 637,748 . 000 , Fleiſch 601,154 . 000 , Eiſenwaren

510,057 . 000 , Maſchinen 485 , 709. 000, Holz

298,898 . 000 , Kohlen 263,215 . 000 , Tabak 258,177 . 000

Baumwollwaren 216,197 . 000 , Leder 165,821 . 000 &l .

Eiſenbahnen : ( 1914 ) 405 . 464 Kilometer .

Telegraphen : ( 1902 ) 2,121 . 641 Kilometer .

Telephon : ( 1913 ) Länge der Drähte 30,608 . 180

Kilometer , Geſpräche 13 . 735,658 . 245 .

Poſtämter : ( 1913⸗14 ) 59 . 930 .

Geld : ( Goldwährung ) 1 Dollar a 100 Cents

( Standard⸗Silberdollar ) = 4. 19383 Mark S 4 . 92

öſterr . Kronen . 1 Eagle 10 Golddollar S 41 . 98

Mark S 49 . 35 öſterr . Kronen .

Gewichte : 1 Hundredweight a 4 Quarter a 25

Pfund 4 . 36 Kilogramm . 1 Tonne ( Shortton ) a

2000 Pfund S 907 . 18 Kilogramm .

Längen⸗ und Flächenmaße : 1 Mile S 1609. 3

Meter . 1 Yard a 3 Fuß 12 Zoll S 0 . 9144 Meter .

1 Acre S 40 . 467 Are . 1 Townſhip ( Quadratmeile )

93 . 236 Kilometer ' ? .

Hohlmaße : 1 Bushel a 8 Gallons a 4 Quart

35 . 24 Liter , 1 Gallon a 8 Pints S 3 . 79 Liter .

Armee : ( 1915 ) Friedensſtärke 92 . 074 Mann

Miliz 128 . 223 Mann ; außerdem kriegstauglich ( 1905 )

10,845 . 268 .

Kriegsflotte : ( 1915 ) 184 Schiffe , 1564 Geſchütze ,

57 . 543 Mann .

Landesfarben : Rot⸗Weiß⸗Blau .

Städte : ( 1914 ) Waſhington ( Bundeshauptſtadt )

( D. C. ) 353 . 378 Einw . , Neuyork ( N. P. ) 5,333 . 539

Einw . , Chicago ( Ill . ) 2,393,325 Einw . , Philadel⸗

phia ( Pa . ) 1,657 . 810 Einwohner .
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4 . Verſicherungsweſen .

Dic Leiſtungen der deutſchen Reichsverſichernng

während des Krieges .

Bei Ausbruch des Krieges konnten Zwei⸗

fel darüber entſtehen , ob die deutſche Reichsver⸗

ſicherung , die als Vorbild für das geſamte Aus⸗

land galt , auch während des Krieges leiſtungsfähig
bleiben würde . Alle Befürchtungen haben ſich aber

als unbegründet erwieſen . Bei keinem der ver⸗

ſchiedenen Verſicherungszweige haben ſich Schwie⸗

rigkeiten ergeben , und es iſt ſicher , daß die Reichs⸗

verſicherung auch bei noch ſo langer Dauer des

Krieges die ſchwerſte Belaſtungsprobe erſfolgreich

beſtehen wird .

Die Unfallverſicherung wird durch den

Krieg unmittelbar nicht berührt , denn die Lei⸗

ſtungen werden nur bei Betriebsunfällen gewährt ,
können alſo durch den Krieg ſelbſt nicht vermehrt
werden . Ein ungünſtiger Einfluß ergibt ſich nur

inſofern , als den unfallverſicherungspflichtigen Be⸗

trieben viele ungeſchulte und minder leiſtungs⸗

fähige Arbeitskräfte zugeſtrömt ſind , die Unfällen

vielleicht weniger leicht entgehen als eingearbeitele
Arbeiter . Dem ſteht aber andererſeits ausgleichend
der Umſtand entgegen , daß an die Stelle der zur

Fahne einberufenen Verſicherten viele Kriegs - und

Zivilgefangene getreten ſind , die als Unfreie der

Unfallverſicherung nicht unterliegen . Tatſächlich

betrug denn auch die Zahl der erſtmalig entſchädig⸗
ten Unfälle im Jahre 1915 nur 106527 gegen

124 225 im Jahre 1914 , uns insgeſamt wurden im

Jahre 1915 an Entſchädigungen nur 173 318 705

M. verausgabt gegen 17778864 M. im Vorjahre .
Die Laſten haben ſich alſo dermindert . Die geſetz⸗

lichen Leiſtungen ſind ſelbſtverſtändlich nicht herab⸗

geſetzt .

Für die Angeſtelltenverrſicherung liegt

die Sache inſofern günſtig , als die Reichsverſiche⸗

rungsanſtalt bisher , abgeſehen von den verhältnis⸗

mäßig wenigen Fällen , in denen die Wartezeit

durch Nachzahlung von Beiträgen abgekürzt iſt , zu

Rentenleiſtungen überhaupt noch nicht verpflichtet

iſt . Die Wartezeit beträgt für Renten 5 oder 10

Jahre ; ſie iſt noch nicht abgelaufen , da dieſer

Verſicherungszweig erſt am 1. Januar 1913 in

Kraft trat . Hiernach kommt als Leiſtung der An⸗

geſtelltenverſicherung bisher nur das Heilver⸗

fahren in Betracht , das zurzeit jedenfalls nicht

größere Bedeutung hat , als vor dem Kriege , und

ferner die Beitragserſtattung an beru ' sunſähige

Kriegsteilnehmer und die Hinterbliebenen geſal⸗

lener Krieger .

Ganz anders auf dem Gebiete der Kranken⸗

verſicherung . Hier wurden den Krankenkaſſen

durch die Einberufungen zur Fahne die beſten Ri⸗
ſiken entzogen . Diejenigen , die an die Stelle der
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Eingezogenen traten , waren vielfach geſundheitlich

weniger widerſtandsfähig , dußerdem drohte erheb⸗

liche Arbeitsloſigkeit , die anfangs in gewiſſem Um⸗

fange auch eintrat . Durch das Zuſammenwirken

dieſer Umſtände konnte die Leiſtungsfähigkeit der

Krankenkaſſen gefährdet werden . Deshalb wurden

durch Reichsgeſetz die Leiſtungen der Krankenkaſſen

allgemein auf die Regelleiſtungen herabgeſetzt , d.

h. auf freie ärztliche Behandlung , freie Arznei und

Heilmittel , ſowie auf Krankengeld für 26 Wochen ,

auf Wochengeld für 8 Wochen und auf Sterbegeld .

Alle Befürchtungen haben ſich indeſſen als unbe⸗

gründet erwieſen . Die Zahl der Krankheitsfälle

ging bei den Krankenkaſſen ſtark zurück , die Ar⸗

beitsloſigkeit hat ſich bald in ihr Gegenteil , den

Mangel an Arbeitskräften , verwandelt , ſodaß die

Finanzen der Krankenkaſſeen , im ganzen

genommen , nie ſo gut geweſen ſind wie

ietzt . Das iſt um ſo bemerkenswerter , als die

Krankenkaſſen nach der Rechtſprechung des Reichs⸗

verſicherungsamtes auch für die ſog . Kriegs⸗

fälle eintreten müſſen , d. h. , ſie müſſen den ver⸗

wundeten Soldaten Krankengeld für 26 Wochen ge⸗

währen und den Hinterbliebenen der gefallenen

Krieger Sterbegeld zahlen , ſofern nur die Kriegs⸗

teilnehmer ihre Mitgliedſchaft bei der Krankenkaſſe

freiwillig fortgeſetzt haben , was freilich nur zum

Teil geſchehen iſt . Trotz dieſer Mehrbelaſtung durch

den Krieg hat aber eine große Zahl von Kranken⸗

kaſſen es möglich machen können , mit Genehmig⸗

ung der Aufſichtsbehörden ihre Mehrleiſt⸗

ungen wieder einzuführen oder ſogar neue

hinzuzufügen , wie z. B. Krankenkoſt oder

Kriegszuſchläge zum Krankengeld . Und die Zahl

der Krankenkaſſen , bei denen dies der Fall iſt ,

mehrt ſich ſtändig .
Weit größer iſt die Belaſtung der Invali⸗

denverſicherung durch den Krieg . Wie die

Krankenkaſſen , ſo müſſen auch die Träger der In⸗

validen⸗ und Hinterbliebenen⸗Verſicherung für

Kriegsfälle eintreten , d. h. ſie müſſen den Kriegs⸗

teilnehmern , die im Kriege durch Krankheit oder

Verwundung invalide geworden ſind , Kranken⸗ u .

Invalidenrente gewähren , und den Hinterbliebenen

der gefallenen Krieger Hinterbliebenenrenten nebſt

Witwengeld und Waiſenausſteuer , ſo daß alſo die

gegen Invalidität verſicherten Soldaten doppelte

Anſprüche haben , gegen das Reich und gegen die

Träger der Ind alidenverſicherung . Die Landesver⸗

ſicherungsanſtalben müſſen für alle Verſicherten

eintreten : denn bei der Invalidenverſicherung tritt

während der Kriegsdienſte ein Erlöſchen der An⸗

wartſchaften nicht ein , die Zeiten der militäriſchen

Dienſtleiſtungen gelten vielmehr der Beitragsleiſt⸗

ung gleich . Dadurch wird es auch bewirkt , daß viele

Soldaten , die zu Beginn des Kriegsdienſtes die

Wartezeit für die Renten noch nicht zurückgelegt



hatten , die Anwartſchaft auf die Rentenanſprüche

erſt während des Krieges durch die Hinzurechnung

der militäriſchen Dienſtzeit erwerben . In allen

Fällen aber wirkt die militäriſche Dienſt⸗

leiſtung rentenſteigernd . Wie groß die

Zunahme der Rentenzahl durch den Krieg iſt , läßt

ſich zurzeit nicht genauer darſtellen , da die Zahlen

für das Jahr 1916 noch nicht vorliegen . Einen

Ueberblick bieten aber auch die Zahlen bis Ende

1915 . Es liefen nämlich Ende des Jahres :

1913 1915

Invalidenrenten 998 339 1029 045

Krankenrenten 16 339 27 706

Witwen⸗ ( Witwer⸗ ) Renten 11 743 30 615

Witwen⸗Krankenrenten 323 994

Waiſenrenten ( nach Waiſen⸗

ſtämmen) 37774 167752

Trotz dieſer außerordentlichen Mehrbelaſtung

durch den Krieg iſt ſelbſtverſtändlich zu keiner Zeit

eine Minderung der Leiſtungen der Invaliden⸗ und

Hinterbliebenenverſicherung in Frage gekommen .

Alle Leiſtungen , die das Geſetz nennt , werden un⸗

verändert weitergewährt , auch die freiwilligen Lei⸗

ſtungen , wie das Heilverfahren , die Invalidenhaus⸗

pflege . Durch Geſetz vom 12 . Juni 1916 ſind die

Leiſtungen ſogar inſofern erweitert , als die Alters⸗

grenze für die Altersrente von 70. auf 65

Jahre herabgeſetzt iſt , die Waiſenrente

erhöht und die Kinderzuſchläge zu den In⸗

validenrenten vermehrt ſind . Allein die Her⸗

ahſetzung der Altersgrenze für die Altersrente hatte

zur Folge , daß die Zahlungen aus Altersrenten , die

im September 1915 1069 846 Mark monatlich be⸗

trugen , im September 1916 , alſo drei Monate nach

Inkrafttreten des neuen Geſetzes , auf 3 766 263

geſtiegen waren .

Die erheblichen Mehrausgaben haben die Lan⸗

desverſicherungsanſtalten nicht gehindert , ſich auch

während des Krieges wie ſchon vorher auf dem Ge⸗

biete der Volrswohlfahrtspflege zu be⸗

teiligen . Sie haben ſogar 5 v. H. ihres Vermögens

für beſondere Kriegswohlfahrtszwecke bereitgeſtellt .
Dabei haben ſie Mittel genug behalten , um noch

auf die 5. Kriegsanleihe 147 Millionen Mark zu

zeichnen , nachdem ſie ſich ſchon an den früheren

Kriegsanleihen mit 596 Millionen Mark beteiligt
hatten .

So hat ſich die deutſche Reichsverſicherung

auch während des Krieges bewährt , und wie ſie

durch ihre Fürſorgetätigkeit dazu beigetragen hat ,
die Bevölkerung zu ertüchtigen und ſie zu befä⸗

higen , die ungeheuren Anſtrengungen des Krieges

zu ertragen , ſo erweiſt ſie ſich jetzt als ein Mittel ,

die Folgen des Krieges wirtſchaftlich zu mildern .
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Kraukenverſicherung u . Kriegswochenhilfe .

Der Bundesrat hat in einer Bekanntmachung
vom 1. März d. J . einige Vorſchriften aus dem Ge⸗

biete der Krankenverſicherung und der Kriegswo⸗

chenhilfe erlaſſen . Insbeſondere können während

des Krieges Teuerungszulagen an die der

Dienſtordnung unterſtehenden Angeſtellten der

Kaſſe unter beſtimmten Vorausſetzungen von den

Vorſtänden der Krankenkaſſen bewilligt werden .

Ferner wird der Grundſatz weiter durchgeführt , daß

Verſicherte wegen ihrer Teilnahme an Kriegs⸗ ,
Sanitäts⸗ und ähnlichen Dienſten keinen Schaden

in ihren Mitgliederrechten gegenüber den Kranken⸗

kaſſen , insbeſondere auch hinſichtlich der Wartezei⸗

ten und das Ablaufs anderer für ihre Anſprüche

wichtiger Zeitabſchnitte erleiden ſollen . Endlich
wird zu Gunſten von unehelichen Kindern

von Kapitulanten die Kriegswochen hilfe ge⸗

währt , wenn die Mutter als minderbemittelt an⸗

zuſehen iſt .
— 0 —

6 . Sonſtiges .

Familicnunterſtützung betr .

1. Familien , die auf Grund des Familienun⸗

terſtützungsgeſetzes unterſtützt werden , und deren

Angehörige aus dem Heere ohne Rente entlaſſen

ſind , können Anſpruch auf Gewährung der Fami⸗

lienunterſtützung für die Dauer von drei Monaten

gemäß § 9 der Bundesratsverordnung vom 21 .

Januar 1916 ( eichsgeſetzblatt Seite 55 ) noch gel⸗

tend machen , wenn dem Entlaſſenen die Rente

nachträglich vom Tage der Entlaſſung an gewährt

wurde ; ſie können aber einen ſolchen Anſpruch

nicht haben , wenn die Rente erſt von einem ſpä⸗

teren Zeitpunkt ab fällig iſt .

2. Unterſtützungen an die Familien Entlaſ⸗

ſener dürfen allgemein nicht über die Dauer von

drei Monaten nach der Entlaſſung bezahlt werden .

Es iſt alſo der halbe Monat , für den gemäß Bun⸗

desratsverordnung vom 3. Dezember 1916 ( eichs⸗

Geſetzblatt Seite 1323 ) die Familienunterſtützung

nach der Entlaſſung noch zu zahlen iſt , auf die

drei Monate anzurechnen , während welcher nach

§ 9 der Bundesratsverordnung vom 21 . Januar

1916 Geichsgeſetzblatt Seite 55 ) Familienunter⸗

ſtützungen noch zu gewähren ſind .

Hiernach iſt künftig zu verfahren .

( Erl . Gr . Miniſt . d. J . v. 21 . III . 17, Nr . 13817 )

— 0 —

Familienunterſtützuug von Kriegsteilnehmern .

Die Beſtimmungen über die Unterſtützung von

Kriegerfamilien , die auf den Geſetzen vom 28 . Fe⸗

bruar 1888/4 . Auguſt 1914 beruhen und nament⸗

lich durch die Bundesratsverordnung vom 21 . Jan .

1916 manche ſozial bedeutungsvolle Er⸗



gän zung erfahren haben , werden durch eine ſo⸗
eben ergangene neue Verordnung des Bundesrats

nach zwei Richtungen hin aufs neue erweitert . Bis⸗

her war Pflegeeltern und Pflegekindern
nur dann ein Anſpruch auf Unterſtätzung gewährt ,
wenn das unentgeltliche Pflegeverhältnis bereits

vor Beginn des gegenwärtigen Krieges beſtanden
hatte . Dieſe Beſchränkung ſollte Mißbräuchen vor⸗

beugen . Sie hat daneben aber auch die Wirkung
gehabt , daß Kinder , die erſt während des Krieges
geboren ſind und in ein Pflegeverhältnis kamen ,
der Wohltat jener Verordnung nicht teilhaftig wer⸗

den konnten . Dieſe unerwünſchte Folge wird durch
die neue Verordnung beſeitigt , die auch dieſen

Pflegekindern den Unterſtützungsanſpruch gibt und

zugleich denen gewährt , die während des Krieges
elternlos geworden ſind . Eine zweite Verbeſſerung
die durch die neue Verordnung erzielt wird , betrifft
die dauernde Feſtlegung der Sätze der

Familienunte rſtützung auf 20 M. für
die Ehefrauen und auf 10 M. für die ſon⸗
ſtigen Angehörigen von Kriegsteilnehmern .
Die Sätze beliefen ſich früher ( 1914 ) auf 9 ( bzw.
12 ) und 6 M. , wurden dann gemäß der zunehmen⸗
den Teuerung Januar 1916 ) auf 15 und 7,50 M.
und ſchließlich ( Dezember 1916 ) für die Zeit vom

November 1916 bis April 1917 auf 20 M. und 10

M. heraufgeſetzt . Damit nun nicht durch Herab⸗
ſetzung dieſer Sätze empfindliche Härten entſtehen ,
gibt die neue Verordnung dieſen erhöhten Sätzen
dauernde Geltung .

Die Unterſtützung voun Familien in den Dienſt

eiugetretener Mannſchaften betr .

Nach der in einer der nächſten Nummern des

Reichsgeſetzblattes zur Veröſfentlichung kommen⸗

den Verordnung des Bundesrats worden die gemäß
Abſ . 3 des 8 2 der V. ⸗O. vom 21 . Jan . 1916

( R. ⸗G. ⸗Bl . S . 55 ) den Pflegekindern zuſtehenden
Wohltaten auch den erſt während des Krieges ge⸗
borenen oder eſternlos gewordenen Pflegekindern
zugebilligt . Ferner werden die durch die Verord⸗

nung vom 3. Dezember 1916 ( Reichsgeſetzblatt S .

1323 ) nur für die Monate November 1916 bis

einſchl . April 1917 bewilligten höheren Familien⸗

unterſtützungen von 20 M. bezw . 10 M. auch für
die Zeit nach dem 30 . April 1917 beibehalten .

Die Gemeindebehörden ſind hiervon umgehend
zu verſtändigen . Dabei iſt ihnen , um mißbräuch⸗
licher Ausnutzung der Beſtimmung möglichſt vor⸗

zubeugen , zur Pflicht zu machen , bei Anträgen auf

Gewährung von Familienunterſtützungen für die

während des Krieges geborenen oder elternlos ge⸗

wordenen Pflegekindern ſtets eingehend zu

prüfen , ob tatſächlich die ernſte Abſicht vorliegt ,

ein wirkliches Pflegeverhältnis einzugehen , und ob

die Unentgeltlichkeit gewährleiſtet iſt .
( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom

27 . April 1917 , Nr . 2227 . )
5 —

Die Unterſtütznug von Familien der in den

Heeresdienſt eingetretenen Maunſchaften betr .

Es iſt die Frage zur Erörterung gekommen ,
wie in den Fällen zu verfahren ſei , in denen ein

Heerespflichtiger entlaſſen , ſpäter aber wieder zum

Heere einberufen worden iſt .

Nach der Auffaſſung des Reichsamts des

Innern , der wir uns anſchließen , hat in Fällen ,
in denen der Heerespflichtige tatſächlich zur Ent⸗

laſſung gekommen iſt und die Familie inzwiſchen
ihren Wohnſitz gewechfelt hat , bei einer neuen Ein⸗

berufung der Lieferungsverband des neuen Auf⸗
enthaltsortes für die Unterſtützung einzutreten . Bei

etwaiger längeren Beurlaubungen dagegen bleibt

die Unterſtützungspflicht des erſtmals verpflichte⸗
ten Lieferungsverbandes bei Wiedereinberufung zur

Fahne beſtehen . Hiernach iſt kanſtig zu verſahren .
Bei den bisher anders entſchiedenen Fällen diefer
Art ſoll es ſein Bebenden behalten .

( Erlaß Gr . Mingiſteriums des Innern vom

19 . April 1947 , Ne . 18 174 . )

An

Die Unterſtützung der Familien der aus dem Hee⸗

resdienſt entlaſſenen und in militäriſchen Kranken⸗

anſtalten überwieſenen Mannſchaften betr .

Entlaſſene Mannſchaften die ſpäter zur ärztli⸗

chen Behandlung in militäriſche Krankenanſtalten

überwieſen werden , gelten nicht als wieder in den

Heeresdienſt einberufen . Die Familien derſelben

haben demgemäß für die Dauer dieſer Behandlung
teinen geſetzlichen Anſpruch auf Familienunterſtüt⸗

zung .

Bemerkt wird hierbei , daß nach § 36 Nr . 1

Abſatz 2 des Mannſchaftsverſorgungsgeſetzes vom

31 . Mai 1906 denjenigen Rentenberechtigten , die

Ernährer von Familien ſind , während der Dauer

ihres Aufenthaltes in mil . Krankenanſtalten die

Rente nach Bedürfnis ganz oder zum Teil zur Be⸗

ſtreitung des Unterhaltes ihrer Familie zu gewäh⸗
ren iſt . Die Entſcheidung hierüber ſteht gemäß Zif⸗
fer 6 der Ausführungsbeſtimmungen des Bundesrats

den Generalkommandos zu . Der Antrag auf Be —

willigung iſt bei dem zuſtändigen Bezirksfeldwebel

zu ſtellen . Die neben der Rente etwa gewährten

Zerſorgungsgebührniſſe Griegszulage , Verſtümme⸗

lungszulage ) bleiben während des Aufenthalts in der

Krankenanſtalt unverkürzt zahlbar .
Da der Arbeitsverdienſt während dieſer Zeit
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wegfällt , geraten die Familien trotz der Anſprüche

aus dem Mannſchaftsverſorgungsgeſetz nicht ſelten

in Not . Es iſt daher Aufgabe der Gemeinden , die

betr . Familien nötigenfalls im Wege der Kriegs⸗

wohlfahrtspflege zu unterſtützen . Die öf⸗

fentliche Armenpflege kann in ſolchen Fällen n icht

in Betracht kommen . ( Erlaß Gr . Miniſteriums des

Innern vom 23 . April 1917 , Nr . 19474 ) .

6

Unterſtützung für die zur Arbeit in der Indu⸗

ſtrie zur Entlaſſung kommenden Mannſchaften

betreffend .

Die Truppenkörper ſind ausdrücklich angewie⸗

ſen worden , in den Militärpapieren der zur Ar⸗

beitsleiſtung entlaſſenen Angehörigen einen dieſer

Tatſache ausdrücklich ausſprechenden Vermerk auf⸗

zunehmenn .
Die Lieferungsverbände werden

Unterſtützungen nach Maßgabe des mit dem neben⸗

ſtehenden Erlaß mitgeteilten Schreibens des

Reichsamts des Innern vom 9. Januar 1917 Nr .

1 A 335 nur dann zu gewähren , wenn ſich ein ent⸗

ſprechender Vermerk in den Militärpapieren be⸗

findet . In Zweifelsfällen wäre vor Auszahlung

der Unterſtützung beim Truppenkörper anzufragen .

( Erlaß Gr . Miniſterium des Innern vom 1.

April 1917 , Nr . 16 353 . )

Das militäriſche Witwen⸗ und Waiſengeld der

Angehörigen gefallener Beamten im Spiegel

jüngſter Reichsgerichtspraxis .

( Dr . Hans Lieske , Leipzig. )

Wenn ein Beamter fällt , ſo haben ſeine Hin⸗

terbliebenen zunächſt Anſpruch auf die Bezüge ,

die ihnen nach dem Zivilbeamtenrechte zuſtehen .

Sie haben alſo auf Grund der Zivilbeamtenſtell⸗

ung des verſtorbenen Gatten und Vaters eine Zi⸗

vilwitwen⸗ und Waiſenrente zu erhalten .

Dadurch werden aber ihre Anſprüche auf die

militäriſchen Gebührniſſe , die ihnen das Militär⸗

hinterbliebenengeſetz zubilligt , nicht berührt . Sie

haben an ſich auch ein Recht auf ein militäriſches

Witwen⸗ und Waiſengeld . Frage iſt nur , ob ſie

die beiden Beträge aus Zivil⸗ und aus Militär⸗

mitteln unverkürzt nebeneinander ausbezahlt er⸗

halten , oder ob ſie ſich nicht etwa eine Kürzung

der militäriſchen Bezüge gefallen laſſen müſſen .

Dieſe Frage wurde , um es gleich vorweg zu neh⸗

men , bisher von der Praxis der Militärverwaltung

in einem den Hinterbliebenen ungünſtigen Sinne

beantwortet ; den Angehörigen von im Kriege ge⸗

fallenen Beamten wurde ſeither von den militär⸗

iſchen Stellen wegen des gleichzeitigen Bezuges der

veranlaßt ,
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Zivilverſorgung ein erheblicher Teil der militär⸗

iſchen Gebührniſſe einbehalten . Erſt das Reichsge⸗

richt , das ſich unlängſt mit der Frage zu befaſſen

hatte , hat mit der bisherigen Praxis der Militär⸗

hörden gebrochen und eine begrüßenswerte , den

Hinterbliebenen von gefallenen Beamten günſtige

Entſcheidung getroffen .

Zwar iſt die Entſcheidung des Reichsgerichts

auch für die Angehörigen pon Beamten , die als

Offiziere gefallen ſind , nicht ohne Bedeutung . In

der Hauptſache geht ſie aber die Hinterbliebenen

von Beamten an , die als Militärperſonen der

Unterklaſſen , alſo als Soldaten vom Feldwebel ab⸗

wärts , für das Vaterland geſtorben ſind , und es ſoll

im folgenden nur von dieſen die Rede ſein .

Um die einſchneidende Bedeutung des Reichs⸗

gerichtsurteils verſtändlich zu machen , müſſen wir

kurz auf die allgemeinen Beſtimmungen des Mili⸗

tärhinterbliebenengeſetzes eingehen .

Das Militärhinterbliebenengeſetz unterſcheidet

zwiſchen der allgemeinen Verſorgung und der

Kriegsverſorgung der Hinterbliebenen . Die allge⸗

meine Verſorgung wird den Angehörigen von ge⸗

ſtorbenen Militärperſonen der Unterklaſſen in allen

Fällen gewährt , wo der Tod infolge einer Dienſt⸗

beſchädigung eingetreten iſt . Es kommt alſo für die

Zubilligung der allgemeinen Verſorgung nicht da⸗

rauf an , daß die Dienſtbeſchädigung gerade auf ei⸗

nen Krieg zurückzuführen iſt . Auch wenn der Sol⸗

dat ſich die Dienſtbeſchädigung im Frieden zuzieht

und an ihren Folgen ſtirbt , beſteht ein Anſpruch auf

die allgemeine Verſorgung . Man pflegt die allge⸗

meine Verſorgung daher auch Friedensverſorgung

zu nennen . Dieſer Name iſt aber irreführend ; denn

man könnte aus ihm ſchließen , daß ſie bei einer im

Frieden entſtandenen Dienſtbeſchädigung gewährt

wird . Tatſächlich erhalten die allgemeine Verſor⸗

gung auch die Hinterbliebenen des Soldaten , der in⸗

folge einer Kriegsverwundung ſtirbt . Denn auch

die Kriegsverwundung iſt ſelbſtverſtändlich eine

Dienſtbeſchädigung und wie wir geſehen haben , wird

ja die allgemeine Verſorgung im Falle des Todes

infolge Dienſtbeſchädigung ſtets bewilligt . Nur wird

den Hinterbliebenen eines im Kriege gefallenen

Mannes neben der allgemeinen Verſorgung auch

noch die ſogenannte Kriegsverſorgung gewährt .

Damit kommen wir auf die Kriegsverſorgung .

Sie will einen Erſatz dafür bieten , daß der Soldat

infolge der Fährniſſe des Krieges vor der Zeit ge⸗

ſtorben iſt und ſeine Angehörigen zu einer Stunde

zurücklaſſen mußte , wo ſie ſeiner ſchaffenden und ver⸗



dienenden Hand am nötigſten bedurft hätten . Durch

dieſe Zulage der Kriegsverſorgung zu der allgemei —

nen Verſorgung ſollen die Hinterbliebenen vor der

ärgſten Not und Entbehrung geſchützt ſein . Be⸗

trachten wir nun die ziffermäßige Höhe der allge —

meinen und der Kriegsverſorgung ! Das Witwen —

geld nach der allgemeinen Verſorgung beträgt für

die Witwen aller Militärperſonen der Unterklaſſen

jährlich 300 Mark .

Das Witwengeld nach der Kriegsverſorgung iſt

verſchieden abgeſtuft , je nach dem Dienſtgrade , den

der Gefallene zuletzt inne hatte . Auch iſt es höher

bemeſſen , wenn neben ihm nicht auch die allgemeine
Verſorgung gewährt wird ; niedriger , wenn neben

ihm die allgemeine Verſorgung geleiſtet wird . Wenn
die allgemeine Verſorgung gewährt wird , ſo beträgt

hiernach das Kriegswitwengeld für die Witwe eines

Feldwebels , Vizefeldwebels oder eines Sergeanten

mit der Löhnung eines Vizefeldwebels jährlich 300

Mark ;

für die Witwe eines Sergeanten oder Unterof⸗

fiziers jährlich 200 Markz ;

für die Witwe eines Gefreiten oder Gemeinen

jährlich 100 Mark .

Wird die allgemeine Verſorgung nicht geleiſtet ,

ſo beläuft ſich das Kriegswitwengeld für die Witwe

eines Feldwebels , Vizefeldwebels oder Sergeanten

mit der Löhnung eines Vizefeldwebels auf jährlich

600 Mark ;

für die Witwe eines Sergeanten oder Unter⸗

zoffiziers auf jährlich 500 Mark ;

für die Witwe eines Gefreiten oder Gemeinen

auf jährlich 400 Mark .

Beim Waiſengeld müſſen wir unterſcheiden , ob

die Mutter des Kindes noch lebt oder ob das Kind

Doppelwaiſe iſt .

Hiernach beträgt das Waiſengeld nach der allge⸗

meinen Verſorgung für das Kind , deſſen Mutter

noch lebt , jährlich 60 Mark ;

für eine Doppelwaiſe jährlich 100 Mark .

Das Waiſengeld nach der Kriegsverſorgung be —

läuft ſich , wenn daneben auch die allgemeine Ver⸗

ſorgung geleiſtet wird , für ein Kind , deſſen Mutter

noch lebt , auf jährlich 108 Mark ;

für eine Doppelwaiſe auf jährlich 140 Mark .

Wird die allgemeine Verſorgung nicht gewährt ,

ſo beträgt das Waiſengeld bei einfachen Waiſen

jährlich 168 Mark ;

bei Doppelwaiſen jährlich 240 Mark .

Danach können wir leicht berechnen , welche mi⸗

litäriſchen Bezüge die Hinterbliebenen einer Mili⸗
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tärperſon der Unterklaſſen erhalten . Nehmen wir

z. B. einen Kaufmann an , der als gemeiner unter

Hinterlaſſung einer Witwe und eines Kindes fällt .

Seine Hinterbliebenen bekommen :

Witwengeld nach der allgemeinen Verſorgung

jährlich 300 Mark ,

Witwengeld nach der Kriegsverſorgung jährlich

100 Mark ,

Waiſengeld nach der allgemeinen Verſorgung

jährlich 60 Mark ,

Waiſengeld nach der Kriegsverſorgung jährlich

108 Mark .

Die Witwe bezieht alſo insgeſamt 400 Mark ,

das Kind 168 Mark im Jahre .

Würde es ſich nun in dieſem Beiſpiele nicht um

einen Kaufmann , ſondern um einen Beamten han⸗

deln , deſſen Hinterbliebenen auch ein Zivilwitwen⸗

und Waiſengeld erhalten , ſo hätte die Militärver⸗

waltung nach ihrem bisherigen Standpunkte die

militäriſchen Gebührniſſe nicht voll ausbezahtl , ſon⸗

dern mit Rückſicht auf die gleichzeitige Gewährung

der Zivilbezüge gekürzt . Die Militärverwaltung

ſtützte ſich dabei auf eine Vorſchrift des Militär⸗

hinterbliebenengeſetzes , wonach das Recht auf die

allgemeine Verſorgung ( nicht das Recht auf die

Kriegsverſorgung ) ruht , wenn den Hinterbliebenen

aus einer Wiederanſtellung des Gefallenen im

Staat⸗ Gemeindedienſte ein Zivilwitwen⸗ und Wai⸗

ſengeld gewährt wird . Mit anderen Worten , die

Militärbehörden vertraten die Anſchauung : Die

Witwe und die Kinder eines Beamten erhalten auf

Grund der Zivilanſtellung der Gefallenen ein Zi⸗

vilwitwen⸗ und Waiſengeld , es kann ihnen daher

an militäriſchen Bezügen nur die Kriegsverſorgung

zugeſtanden werden . Denken wir uns den Fall ,

nicht ein Kaufmann , ſondern etwa ein Amtsrichter

ſei als Gemeiner gefallen und habe eine Witwe und

ein Kind hinterlaſſen . Dann erhielten ſeine Hin⸗

terbliebenen nach dem bisherigen Standpunkte der

Militärverwaltung neben ihren Zivilbezügen nur

das Witwengeld nach der Kriegsverſorgung im

Betrage von jährlich 100 Mark und das Waiſengeld

nach der Kriegsverſorgung im Betrage von jährlich

108 Mark . Witwen⸗ und Waiſengeld nach der all⸗

gemeinen Verſorgung im Betrage von jährlich 300

Mark und 60 Mark erhielten ſie nicht .

Hier wird man einwenden : Wenn ſchon die

Militärverwaltung den Hinterbliebenen von Beam —

ten nur die Kriegsverſorgung zubilligte , die allge —

meine Verſorgung aber verſagte , mußte ſie da nicht

wenigſtens die höheren Sätze der Kriegsverſorgung

———
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gewähren , nämlich die Sätze , die dann gewährt wer —

den , wenn die allgemeine Verſorgung nicht geleiſtet

wird ? Alſo 400 Mark Kriegswitwengeld und 168

Mark Kriegswaiſengeld ? Dieſem Einwande begeg —

nete aber die Militärverwaltung bisher mit der Er —

widerung , allgemeine Verſorgung ſei nicht nur die

allgemeine Verſorgung nach dem Militärhinter⸗

bliebenengeſetze , ſondern allgemeine Verſorgung ſei

auch die Fürſorge , die den Hinterbliebenen eines Be⸗

amten aus Zivilmitteln gewährt wird . Da alſo die

allgemeine Verſorgung ( wenn auch aus Zivilmitteln )

geleiſtet werde , ſo hätten die Hinterbliebenen eines

Beamten nur die niedrigeren Sätze der Kriegsver⸗

ſorgung zu beanſpruchen . Dieſen Auffaſſungen der

Militärbehörde hat ſich aber das Reichsgericht nicht

angeſchloſſen . Nach der Entſcheidung des Reichs⸗

gerichts , die nunmehr nicht nur für die Zukunft , ſon⸗

dern auch für die Vergangenheit maßgebend iſt ,

haben die Hinterbliebenen von Beamten neben ih⸗

ren Zivilhinterbliebenenbezügen ſowohl die Kriegs⸗

verſorgung , als auch die allgemeine Verſorgung zu

erhalten . Das Reichsgericht führt in ſeinem Urteil

aus , daß die bisherige Auffaſſung der Militärſtellen

dem Wortlaut und dem Geiſte des Militärhinterblie —

benengeſetzes widerſpricht . Sie widerſpricht dem

Wortlaut : Man kann nicht ſagen , daß die Hinter —

bliebenen eines gefallenen Zivilbeamten aus der

Wiederanſtellung des Gefallenen ein Zivilwitwen⸗

und Vaiſengeld beziehen . Sie beziehen es auf

Grund der erſten Anſtellung , nicht auf Grund der

Wiederanſtellung . Sie widerſpricht auch dem Gei⸗

ſte des Geſetzes : denn das Militärhinterbliebenenge⸗

ſetz von 1907 wollte auf keinen Fall gegenüber dem

Geſetze von 1901 eine Verſchlechterung der Lage
der Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern bringen ,

während bei der Praxis der Militärbehörden tat⸗

ſächlich eine ſolche Verſchlechterung eintreten

würde .

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz
die Bedeutung der Entſcheidung des oberſten Ge —

richtshofs ! Die Hinterbliebenen von gefallenen
Staats⸗ und Gemeindebeamten und von gefallenen

Lehrern haben neben ihren Zivilhinterbliebenenbe⸗

zügen auch die allgemeine und die Kriegsverſorgung
aus Militärmitteln zu erhalten ( nicht nur die

Kriegsverſorgung , wie ſeither die Militärſtellen an⸗

genommen haben ) . Wählen wir noch einmal zwei

Beiſoiele ! Ein Bahn⸗ oder Poſtbeamter oder ein

Lehrer , der als Vizefeldwebel gefallen iſt hat eine

Witwe und 2 Kinder hinterlaſſen . Seine Hinterblie⸗
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benen erhalten — außer dem Zivilwitwen⸗ und⸗

Waiſengeld — aus Militärmitteln :

Witwengeld nach der allgemeinen Verſorgung

jährlich 300 Mark ,

Witwengeld nach der Kriegsverſorgung jähr —

lich 300 Mark ,
l

Waiſengeld nach der allgemeinen Verſorgung

jährlich zwei mal 60 Mark ,

Waiſengeld nach der Kriegsverſorgung jährlich

zwei mal 108 Mark .

Die militäriſchen Gebührniſſe der Hinterbliebe⸗

nen des Lehrers betragen ſonach 600 Mark Witwen⸗

geld und 2 mal 168 Mark Waiſengeld im Jahr .
( Nach dem früheren Standpunkte der Militärver⸗

waltung würden ſie nur beziehen 300 Mark Wit⸗

wengeld und 2 mal 108 Mark Waiſengeld im Jahr ) .

Oder ein anderes Beiſpiel ! Ein Gerichtsaktuar

iſt als Unteroffizier gefallen . Seine Frau iſt ſchon

vor ihm geſtorben . Er hinterläßt lediglich ein

Kind . Das Kind erhält — neben ſeinem Zivilwai⸗

ſengeld aus Militärmitteln :

Waiſengeld nach der allgemeinen

jährlich 100 Mark ,

Waiſengeld nach der Kriegsverſorgung jährlich
140 Mark .

Das Kind erhält alſo aus Militärfonds 240

Mark im Jahr . ( Nach dem bisherigen Stand⸗

punkte der Militärverwaltung hätte es nur 140

Mark im Jahr erhalten ) . Wie oben bereits bemerkt

wurde , gilt das Urteil des Reichsgerichts auch für
die Vergangenheit . Soweit daher die Witwe und

die Kinder eines Beamten bei einer früheren Re⸗

gelung ihrer militäriſchen Hinterbliebenenbezüge

entſprechend der ſeitherigen Uebung der Militärver⸗

waltung die Beträge der allgemeinen Verſorgung

nicht angewieſen erhielten , tuen Sie gut daran , ſich
an die Militärbehörden zwecks Richtigſtellung und

Ergänzung ihrer Gebührniſſe zu wenden . Es kann

ihnen dadurch nachträglich ein erheblicher Betrag zu⸗

geführt werden , was in der jetzigen Zeit der Teue⸗

rung doppelt willkommen ſein wird .

— 0 —

Kriegswohlfahrtspflege betr .

Von verſchiedenen Seiten iſt darauf hingewie⸗
ſen worden , daß ſich verwitwete Kriegerfrauen in⸗

folge der nicht unweſentlichen Erhöhung der Fami⸗
lienunterſtützung mit ihren Rentenbezügen zum
Teil ſchlechter ſtänden , als während der Zeit des

Bezugs der Familienunterſtützungen , und daß die

mit dem Verluſt des Ernährers und dem Einſetzen
der Renten verbundene Verminderung der Bezüge
vielfach erhebliche Mißſtimmung errege .

Verſorgung



Ess iſt der Vorſchlag gemacht worden , den

Frauen und Kindern geſallener Krieger Aus

gleichsunterſtützungen in Form von Zuſchüſſen zu

den Rentenbezügen in Höhe des Ausfalls zu ge⸗

währen . Hiergegen ſind von der Reichsfinanzver⸗
waltung Bedenken erhoben , die u. a. darauf hinge⸗

wieſen hat , daß ſich auch die Kriegspenſionäre , die

ſich während ihrer aktiven Dienſtzeit beſſer ge⸗

ſtanden hätten , mit den durch ihre Penſionierung

bezw . Invalidiſierung gegebenen Verhältniſſen ab⸗

finden müßten .
Es wird aber mit Recht gefordert werden müſ

ſen , daß Kriegerfrauen und - Witwen und ihre

Familien nicht in Not geraten . Ich beehre mich

daher ergebenſt zu erſuchen , die Lieferungsverbände
dahin mit Anweiſung zu verſehen , daß verwitwete

Kriegerfrauen und ihren Familien im Falle der

Bedürftigkeit neben den Hinterbliebenenbezügen
Unterſtützungen im Wege der gemeindlichen

Kriegswohlf ahrtspflege gewährt werden .

Dieſe Zuwendungen werden nicht nach beſtimmten

Sätzen , etwa in Höhe des Unterſchiedsbetrags zwi⸗
ſchen den früheren Familienunterſtützungen und

den Hinterbliebenenbezügen , ſondern nach dem je⸗

weiligen Grade der Bedürftigkeit entſprechend dem

pflichtmäßigen Ermeſſen der zuſtändigen Behörden

zu bewilligen ſein .

( Erlaß des Reichsamts des Innern vom 26 .

März 1917 , Nr . 4276 . )

C

Zu 8S7 und 8 des Fürſorgegeſetzes .

Die Gemeinde W. Amt Sch . beſetzte nach dem

Ableben ihres Grundbuchhilſsbeamten deſſen
Stelle nicht , ſondern läßt dieſelbe während des

Krieges durch den Ratſchreiber einer Nachbarge⸗
meinde verſehen , der durch Tagesgebühren entlohnt

wird und der auch die Geſchäftsgebühren bezieht .

Der Betreffende iſt geſetzliches Mitglied der Für⸗

ſorgekaſſe und beantragte bei der regelmäßigen

Feſtſetzung des Einkommensanſchlags im Einver⸗

ſtändniſſe mit dem Gemeinderat W. die Berück⸗

ſichtigung jener Bezüge Auf Anfrage hat ſich der

Gr . Verwaltungshof dahin ausgeſprochen , der Be⸗

treffende habe den Dienſt des Grundbuchhilfsbe⸗

amten der Gemeinde W. nur aushilfsweiſe mit⸗

verſehen ; er könne daher nicht als im dauernden

Dienſte dieſer Gemeinde ſtehend betrachtet werden

und ſtehe darum auch nicht in einem Anſtellungs⸗

verhältniſſe , das die geſetzliche Mitgliedſchaft zur

Fürſorgekaſſe begründe . Da die Gemeinde W. ſo⸗

mit nicht als Anſtellungsgemeinde im Sinne des

§ 7 und 8 des Fünrgſorgegeſetzes anzuſehen ſei ,

könnten auch die von ihr gewährten Bezüge keinen

Beſtandteil des Einkommensanſchlags des Rat⸗

ſchreibers G. in H. bilden . ,
— —

Zuſatzrente für Kriegsbeſchädigte .

Der Heeresverwaltung wurde vom Reich ein

beſonderer Fonds zur Verfügung geſtellt , der da

zu dient , den Kriegsbeſchädigten , die in ihrem Ar⸗

beitseinkommen durch ihre Beſchädigung größeren
Verluſt zu beklagen haben , in Form einer Zuſatz⸗
rente , Beihilfen zu gewähren . Vorausſetzung iſt

dazu , daß der Beſchädigte eine Einbuße von min⸗

deſtens einem Drittel ſeiner früheren Er⸗

werbsfähigkeit erlitten hat und daß ſein
Einkommen nicht mehr wie 5000 Mark beträgt .

Auch wird ein Schaden in ſeinem Mehrbetrag
über 3000 Mark nicht berückſichtigt .

Auf das Einkommen wird die Kriegsverſor —

gung ohne Verſtümmelungszulage — anfge⸗
rechnet , außerdem werden ſonſtige Bezüge aus öf⸗
fentlichen Kaſſen ( Invalidenrente ) in die Zuſatz⸗
rente eingerechnet . Dieſe wird jeweils auf ein

Jahr bewilligt und iſt beim zuſtehenden Bezirks⸗

feldwebel zu beantragen .
Sie kann in der Höhe von 30 Proz . des

Schadeens bezahlt werden , wenn mit ihr noch
nicht 75 Proz . des früheren Einkommens

erreicht ſind . Ueber dieſe 75 Proz . hinausgehende
Beträge fallen weg .

Beiſpiel1 :

Schreiner , Reſerviſt , 40 Prozent Rente jähr⸗
lich 216 . — M.

Kriegszulage 180 . — M.

Jetziges Arbeitseinkommen

Zuſammen 1293 . — M.

Früheres Einkommen 2100 M.

Sein Schaden iſt 804 M. 30 0 241 . 20 M.
Einkommen alſo jetzt mit Zuſatzrente 1537 . 20 M.

Die Zuſatzrente iſt alſo jetzt mit dem Ge⸗
ſamteinkommen innerhalb der Schranke von 75

Proz . ( 1575 ) ſeines früheren Einkommens geblieben
und kann alſo in vollem Betrag zur Auszahlung
kommen.

Beiſpiel 2 :

Handlungsgehilfe . Erſatz - Reſerviſt , 60 Prozent
Rente 324 . — M.

Kriegszulage 180 . — M.

Jetziges Arbeitseinkommen 1100 . — M .

1604 . — M.
Früheres Einkommen 2400 M.

Es bleibt ein Schaden von 796 M.

30 Proz . des Schadens ( Zuſatzrente ) 238 . — M.

Jetziges Einkommen 1842 . 80 M.

Das jetzige Geſamteinkommen würde alſo 75

Prozent des früheren ( 1800 ) um 42,80 M. über⸗

ſchreiten und kommt ſomit dieſer Betrag in Weg⸗

fall . Zur Auszahlung gelangen als Zuſatzrente
nur 238 . 80 M. weniger 42 . 80 M. = 196 M.
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Die Entſcheidung über die Gewährung liegt

z. Z. noch beim Kriegsminiſter .

Die für die Zuſatzrente in Betracht kommen⸗

den Kriegsbeſchädigten erhalten Auskunft und Rat

auf dem Geſchäftszimmer der Kriegsbeſchädigten⸗

fürſorge Konſtanz , Rathaus , Zimmer Nr . 6.

— ——

Auslegung des §S 1 der Bekauntmachung des

Reichskanzlers , betr . Wochenhilfe währeud des

grieges , vom 3 . Dezember 1914 .

Das Reichsverſicherungsamt iſt , vorbehaltlich

einer Entſcheidung im Inſtanzenzuge , der Anſicht ,

daß die Beſtimmung über die ſechsundzwanzigwö⸗

chige Kaſſenmitgliederſchaft in S 1 Nr . 2 der Be⸗

kanntmachung vom 3. Dezember 1914 bei wieder⸗

holter Einberufung eines Kriegsteilnehmers zum

Heeresdienſt wohlwollend auszulegen iſt . Danach

wird es bei der Frage , ob die Wartezeit des § 1

Nr . 2 a. a. O. erfüllt iſt , keinen Unterſchied ma⸗

chen , ob die Wartezeit bereits vor dem erſten Ein⸗

tritt in den Kriegsdienſt oder erſt vor dem wieder⸗

holten Eintritt in den Kriegsdienſt zurückgelegt

worden iſt . Auch dürften die Zeiten , in denen der

Kriegsteilnehmer Kriegsdienſte geleiſtet hat , in die

einjährige Friſt innerhalb welcher die Wartezeit

von 26 Wochen zurückgelegt ſein inuß , nicht ein⸗

zubeziehen ſein .

Das Reichsamt des Innern iſt der Auffaſſung

des Reichsverſicherungsamtes beigetreten .

( Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom

19. März 1917 ) .

— ů—

Die regelmäßige Nachprüfung der Dienſtein⸗

tommensverhältniſſe der Fürſorgekaſſenmitglieder

betreffend .

Die von der Bezirksſparkaſſe Haslach an ihre

Beamten gewährte beſondere Vergütung aus Mit —

teln der Sparkaſſe von der Reichsſchuldenverwaltung

bezahlten Entſchädigung für Vermittlung von

Kriegsanleihezeichnungen kann , da nur auf vorüber⸗

gehenden Verhältniſſen beruhend , bei Feſtſetzung des

Wertanſchlags der wandelbaren Bezüge nach § 18

Abſatz 1 des Gemeindebeamtenfürſorgegeſetzes nicht

in Betracht gezogen werden . An dieſer Auffaſſung

vermag auch der Umſtand nichts zu ändern , daß

die Vergütung für die einzelnen Kriegsanleihen be —

ſonders feſtgeſetzt und die Zahlung an die Beamten

auf mehrere Jahre verteilt wird . ( Erlaß Großh .

Miniſteriums des Innern vom 14 . März 1917 , Nr .

11977 ) .

— 0. 3 . —

„ Für die Dauer des Krieges “ .

Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe , die der Krieg

herbeigeführt hat , bringen es mit ſich , daß bei vielen

Geſchäften die Klauſel „ nach Beendigung des Krie⸗

ges “ oder „bis zum Friedensſchluß “ oder „ für die

Dauer des Krieges “ oder wie die Faſſung ſonſt lau⸗

ten mag , eine wichtige Rolle ſpielt und für Zeitdauer

des Rechtsverhältniſſes maßgebend ſein ſoll . Beſon⸗

ders häufig wird ein Schuldner , der zurzeit nicht

imſtande iſt , Zahlungen überhaupt oder in voller

Höhe zu leiſten , um Stundung ſeiner Schuld bis

zum Schluß des Krieges nachzuſuchen . Aber auch

in anderen Fällen , wie bei Gehaltsabmachungen ,

Anſtellung von Perſonen zur Aushilfe , bei Miete

von Wohnungen , möblierten Zimmern oder Ge⸗

ſchäftsräumen wird als beſtimmender Zeitpunkt das

Ende des Krieges in den Vereinbarungen bezeich —

net . Alle ſolche Faſſungen über die gewollte Dauer

des Vertragsverhältniſſes ſind aber geeignet , den

Geſchäften einen Zweifel anzuheften , der ſpäter zu

unliebſamen Streitigkeiten Anlaß geben kann , und

zwar wegen der darin liegenden Unbeſtimmtheit
und Undeutlichkeit der Zeitbeſtimmung . Darüber

werden ſich die wenigſten , die derartige Abmachun⸗

gen eingehen , recht klar werden , und deshalb iſt hier

eine Mahnung zur Vorſicht beſonders am Platze ,

weil bei ſpäteren Meinungsverſchiedenheiten in

der Auffaſſung dieſer Klauſeln doch möglicherweiſe

das Gericht zur Entſcheidung angerufen werden

muß und dann jedenfalls der einen der beiden Par⸗

teien durch ſeine Auslegung einer der vorhin bei —

ſpielsweiſe angeführten Wendungen ein unvorherge —

ſehene Ueberraſchung bereitet . Soll , ſolange der

Krieg dauert , von der Miete etwas nachgelaſſen ,

oder ſoll ſie während dieſer Zeit überhaupt geſtun⸗

det werden , werden Hypotheken für dieſe Friſt ver —

längert , Gehälter verſprochen , wird Zahlungsaus⸗

ſtand bis zum Friedensſchluß gewährt — die Bei⸗

ſpiele ließen ſich beliebig vermehren — immer

werden beide Parteien ein erhebliches Intereſſe da —

ran haben , daß ſogleich von Anfang an zweifelsfrei

feſtſteht , welchen Zeitpunkt ſie für ihre Abmachungen

als maßgebend anſehen wollen . Um ſpäteren Mei⸗

nungsverſchiedenheiten aus dem Wege zu gehen , em⸗

pfieht es ſich daher , ſolche Vereinbarungen deut —

licher , als dies meiſt geſchieht , abzufaſſen . Denn

wie wir aus der Geſchichte wiſſen , läßt ſich das Ende

des Krieges nie ſo genau auf einen beſtimmten Tag

feſtlegen , wie der Ausbruch der Feindſeligkeiten . Der

Friede tritt niemals mit einem Zauberſchlage ein ,



und ehe er wirklich verkündet werden kann , gehen

etwa ein Waffenſtillſtand von Wochen oder Mona —

ten , langdauernde Friedensverhandlungen und dip⸗

lomatiſche Konferenzen vorher , die bereits als Vor —

boten eines kommenden Friedensſchluſſes betrachtet

werden können , aber doch immer noch zum Kriegs⸗

zuſtande gehören , ſchon deshalb , weil ſich beide Geg⸗

ner während dieſer Zeit der Unterhandlungen noch

in Wehr und Waffen kampfbereit gegenüberſtehen .

Auch wird dieſes Mal zu berückſichtigen ſein , daß die

Friedensverträge mit all den vielen Staaten , mit

denen wir im Kriege ſtehen , wohl kaum an ein und

demſelben Tage unterzeichnet werden . Unter dieſen

Umſtänden werden leicht Zweifel über die Auslegung

der Worte „ Kriegszuſtand “ und „ Friedensbeginn “

entſtehen können . Wer Zahlungsaufſchub und Stun⸗

dung gewährt hat , wird vielleicht geneigt ſein , ſchon

in dem Aufhören der kriegeriſchen Unternehmun⸗

gen die Beendigung des Krieges zu erblicken , wo⸗

gegen der andere Teil den feierlichen Abſchluß des

Friedensvertrages als den richtigen Zeitpunkt aus⸗

gegeben wird . Um hier von vornherein die wün⸗

ſchenswerte Klarheit in den Vertragsbeziehungen

zu ſchaffen , wird man am beſten von derartigen all⸗

gemeinen Wendungen überhaupt abſehen und einen

ganz beſtimmten Kalendertag als Termin einſetzen

mit dem Hinzufügen , daß ein neuer feſter Tag ver⸗

einbart werden müſſe , ſofern bis dahin der Krieg

noch nicht beendigt ſein ſollte . Will man das nicht

tun , ſo läßt ſich die nötige Sicherheit auch dadurch

erzielen , daß als Zeitpunkt die „ Beendigung des

Kriegszuſtandes “ angenommen wird . § 11 des Ge⸗

ſetzes über den Schutz der Kriegsteilnehmer vom 4.

Auguſt 1914 erklärt nämlich : „ Der Zeitpunkt , in

welchem der Kriegszuſtand als beendet anzuſehen iſt ,

wird durch kaiſerliche Verordnung beſtimmt . Da

alſo ausdrücklich eine kaiſerliche Verordnung in

Ausſicht geſtellt iſt , die für die zahlreichen Kriegs⸗

geſetze die Beendigung des Kriegszuſtandes feſtlegen

wird , ſo würden Vertragsverhältniſſe , die bis zur

Beendigung des Krieges gelten ſollen , bis zum Er⸗

laſſe einer ſolchen kaiſerlichen Verordnung in Kraft

bleiben . Damit wäre auch jeder Zweifel über die

Dauer des Geſchäfts beſeitigt .

- 2 —

Die Kriegsgefangenen der Mittelmächte .

Die nachſtehende Zuſammenſtellung gibt einen

Ueberblick über die von den deutſchen und den ver⸗

bündeten Truppen im Verlaufe des Krieges gemach⸗

tten Gefangenen . Die Ueberſicht zeigt , in welcher
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Zahl die Gefangenen am 1. Februar 1917 in den

verſchiedenen verbündeten Staaten untergebracht

waren .

Deutſchland .

Offiziere Mannſchaften zuſammen

Franzoſen 6287 360 837 367 124

Ruſſen 92238 1202 784 1212 007

Belgier 568 41777 42 435

Engländer 1104 32 025 33129

Serben — 25 879 25 879

Rumänen 202 9 555 10157

17 474 1673 257 1690 731

Oeſterreich⸗Ungarn .

Offiziere Mannſchaften zuſammen

Ruſſen 4755 848 098 852 853

Serben 709 96 363 97 072

Montenegriner 31 5564 5 595

Italiener A 95 485 97712

Rumänen 542 377185 38327

Engländer 18 13 31

Franzoſen 12 453 465

8294 1083 761 1092 055

Bulgarien .

Offiziere Mannſchaften zuſammen

Engländer 24 604 628

Franzoſen 21 869 628

Italiener 7 298 305

Ruſſen 120 5 439 5 559

Rumänen 789 27 718 28 507

Serben 187 31492 31679

Belgier — 2 2

Montenegriner — 12 12

1148 66 434 67 582

Türkei .

Offiziere Mannſchaften zuſammen

Engländer 560 10 893 11453

Franzoſen 9 119 128

Ruſſen 132 10 148 10 280

Rumänen 3 2 039 2042

704 23 199 23 903

OAu

Mahnungen der Vergangenheit .

Wieviel Dank die Heimat unſern tapfern Trup⸗
pen dafür ſchuldet , daß ſie mit Gottes Hilfe die

Waffen bis weit in Feindesland getragen und ſo

unſer deutſches Land vor den Schrecken des Krieges

bewahrt haben , mag ein Rückblick auf die Schick⸗
ſale unſeres engeren Heimatlandes zeigen .

———————

—

———



Als die Verwüſtung der Neckargegenden durch

ie Truppen Ludwigs XIV . vollendet war , erhielt

er am Oberrhein kommandierende Marſchall Du —

ras vom Kriegsminiſter Louvois den Befehl : „ Es

iſt der Wille ſeiner Majeſtät , daß kein einziger Ort

dies⸗ oder jenſeits des Rheins , welcher dem Feinde

zum Vorteil oder uns zum Nachteil dienen könnte ,

übrig bleibe . Ich erteile Euch alſo den Befehl und

die Vollmacht zu der gänzlichen Zerſtörung ſolcher

Orte und erwarte eine genaue Erfüllung des könig —

lichen Willens . “

Darauf zog Duras die Horden Melacs , des

Zerſtörers der Pfalz , an ſich und nun begann eine

kannibaliſche Verheerung des ganzen Rheintals .

Sinsheim , Bruchſal , Weingarten , Gochsheim ,

Bretten , Knittlingen , Maulbronn , Heidelsheim ,

Mühlburg , Grötzingen , Staffort , Blankenloch , Rint —

heim , Hagsfeld , Ettlingen , Raſtatt , Kuppenheim ,

Steinbach , Bühl , Schwarzach , Steinmauern , Baden —

Baden , Schloß Eberſtein , Gernsbach , Pforzheim ,

Offenburg , Oberkirch , Gengenbach , Lichtenau und

andere Orte wurden damals niedergebrannt .

Wie es dabei zuging , erzählt uns ein Franzoſe ,

namens DuMont , der ſelbſt daran teilnahm :

„ Im Durchziehen wurden die Städte und Dör —

fer niedergebrannt , nachdem vorher die Einwohner

daraus vertrieben waren . Immer waren es die

Dragoner , die man dazu verwendete . Bevor ſie den

Brand anlegten , plünderten ſie nicht nur alles , was

ſie gutes vorfanden , ſondern vergewaltigten auch

ſchamlos Mädchen und Frauen und begingen tau⸗

ſende von Uebergriffen ſolcher Art . Das Gerücht

von dieſen Gewalttaten hatte ſich im Lande Baden

und Württemberg verbreitet , ſodaß die Bewohner
der Städte und Flecken bei unſerer Annährung ihre

Wohnungen verließen und vor uns flohen wie vor

Feinden und Vernichtern des Menſchengeſchlechts .
Sie ſuchten eine Zuflucht und die Sicherung ihres
Lebens in den Waldungen , worin gerade viele von

ihnen durch Hunger den Tod fanden , dem ſie ent⸗

rinnen wollten . “

Stollhofen allein wurde nach dem Bericht die⸗

ſes Zeugen vom Brand verſchont ; gegen Zahlung
von 50 000 Talern ließ ſich Duras bewegen , Stoll⸗

hofen „ blos “ ausplündern zu laſſen . Was eine ſolche

Plünderung aber bedeutete , deutet uns dieſelbe fran⸗

zöſiſche Quelle klar an : „ Die Truppen hatten die

Kunſt erlernt , Geld zu finden und entfalteten da

ihre ganze Wiſſenſchaft , um zum Ziele zu gelangen ;
es gibt keine Art von Grauſamkeit , die ſie dabei

nicht anwendeten . “

Se
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Eine weit verbreitete Flugſchrift jener Schrek⸗

kenstage ſagt wahrlich mit Recht , daß „ die Franzo⸗

ſen bei den benachbarten Völkern in einem Rufe

ſtehen , der Franzoſen und Kannibalen ungefähr

gleichbedeutend läßt . “ Ein gewiſſes

Schamgefühl läßt auch die heutige franzöſiſche Re⸗

gierung die damaligen Aktenſtücke geheim halten ,

aber wer wollte zweifekn , daß uns bei einem Ein —

bruch der Franzoſen heute wieder Aehnliches bevor —

ſtände ?

Darum iſt es Pflicht und Schuldigkeit aller zu

Hauſe Gebliebenen , durch ſtilles Ertragen der Ent —

behrungen und opferfreudige Hingabe von Geld - u .

Geldeswert unſeren unvergleichlichen Truppen nach

beſten Kräften zu helfen , damit ein ähnliches Un⸗

glück wie damals der teuren Heimat erſpart bleibe .

— 0 . —

7 . Bad . Landgemeindenverband .

erſcheinen

Feuerverſicherung .

Stand nach der letzten Veröffentlichung in

Nummer 5 der „Zeitſchrift “ 5390900 K4

Zugang bis 1. Juni :

O3 . 441 Wolfach 18000 &Æ

O3Z. 442 Nollingen 20000 K4

OZ. 443 Grißheim 19700 Æ

Stand am 1. Juni 5448600 4K
— 2 —

40⸗jähriges Amtsjubiläum .

Anläßlich des 40 - jährigen Dienſtjubiläums des

Bürgermeiſters G. P. Hagmaier von Waldangel⸗

loch , fand am Sonntag den 12 . Mai in dem Rat⸗

hausſaale in Gegenwart des Gr . Amtsvorſtndes eine

Jubiläumsfeier mit Anſprachen , Deklamationen und

Geſangsvorträgen ſtatt . Gemeinderat Hoffmann be⸗

grüßte die Verſammlung und überbrachte dem Jubi⸗

lar die Glückwünſche der dankbaren Gemeinde mit

Ueberreichung eines Teppichs ; Pfarrer Wentz rühmte⸗

nicht nur die zum Wohl der ganzen Gemeinde die⸗

nende gewiſſenhafte und feſte Tätigkeit als Gemein⸗

devorſteher , ſondern auch die überaus treue und er⸗

folgreiche Mitarbeit im Dienſte der Kirche ; da ja

der Jubilar in dieſem Jahre auch 40 Jahre lang

Rechner des hieſigen Kirchenfonds iſt , ebenſo 38

Jahre lang Mitglied des hieſigen Kirchengemeinde⸗

rats ; 28 Jahre Mitglied des Diözeſan⸗Ausſchuſſes
und einmal auch Mitglied der Generalſynode war ,

überbrachte dem Jubilar den Dank und die Segens⸗

wünſche des Evang . Oberkirchenrates . Mit den
Wünſchen , daß der Jubilar noch eine Reihe von



Jahren auch fernerhin zum Segen der Gemeinde

ſeines Amtes walten und auch die köſtliche Zeit des

Fricdens erleben dürfe , übergab er dem Jubilar im

Namen des Kirchengemeinderates ein ſchönes Chri —

ſtusbild . In ſehr ehrenvollen Worten feierte der

Großh . Amtsvorſtand Amtmann Dr . Bauer⸗ - Sins

heim die großen Verdienſte des Jubilars und ſchil —

derte in lichten Bildern das Wirken eines Bürger —
meiſters , wie es das ganze ſoziale und wirtſchaftliche

Leben der Gemeinde umfaſſe und ſprach dem Jubi⸗

lar für ſeine erfolgreiche Tätigkeit den Dank und die

Anerkennung der Großh . Amtsregierung aus . Zum

Pfarrer Braun - Eichtersheim die

Wünſche des Diözeſan⸗Ausſchuſſes zum Ausdruck .

ichtlich gerührt ſprach der Jubilar allen , die zu
dieſer Feier beigetragen , ſeinen herzlichſten Dank

AUus.

Schluß brachte

Im Anſchluß an dieſe Feier waren die Feſtteil —

nehmer nach dem Gaſthaus zum Löwen zu einer der

Kriegszeit entſprechenden Nachfeier verſammelt , wo —
bei Pfarrer Braun - Michelfeld als guter und getreuer
Nachbar zu Worte kam .

Auch unſer Verband ließ die Gelegenheit nicht

vorübergehen , ohne dem verdienten Jubilar durch
Herrn Bürgermeiſter Lingg von Leimen in Vertre —

tung des leider durch ein ſchmerzliches Familiener⸗

eignis verhinderten Vorſitzenden ſeine Glückwünſche
unter Ueberreichung eines Familienſtammbuchs aus⸗

zuſprechen . Das vom Verband geſtiftete Ehrendip⸗
lom hatte der Jubilar ſchon vor mehreren Jahren
erhalten .

— . —

Gemeindebeamte und Regierung .

Wir ſind in letzter Zeit von verſchiedenen Sei⸗

ten um Auskunft darüber angegangen worden , ob

und eventl . was für ein Beſcheid auf unſere an das

Großh . Miniſterium des Innern gerichtete Eingabe
vom 24 . März d. J . ( ſiehe Nr . 5 Seite 78 der

Zeitſchrift ) — ergangen ſei .

Als beſte Antwort auf dieſe Anfrage verweiſen
wir auf die hierher bezüglichen Ausführungen des

Herrn Miniſters in ſeiner Rede welche er in der
7. Sitzung der 2. Kammer vom 23 . Mai d. J . gehal⸗
ten hat und laſſen ſolche nach dem gedruckten amtli —

chen Bericht hier wörtlich folgen , ſie lauten :

„ Eine ſehr tätige und ſchwierige Leiſtung haben nun
die Gemeindebeamten auf dem Gebiete des

Ernährungsweſens zu erfüllen . Es iſt das hier mehr
oder weniger draſtiſch geſchildert worden . Ich gebe
ohne weiteres zu, daß dieſe Schilderung im ganzen
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das Richtige trifft , und ich verkenne auch nicht die

Gründe , welche daraus abgeleitet worden ſind da⸗

für , daß man dieſen Gemeindebeamten eine Ver

gütung zukommen laſſe . Ich habe aber doch ſehr

große Bedenken dagegen , den Bürgermeiſtern eine

Vergütung aus der Staatskaſſe zuzuwenden . Ein⸗

mal aus der grundſätzlichen Erwägung heraus , daß
ſeitdem eine Organiſation unſeres Staates und un⸗

ſerer Gemeinden beſteht , die Gemeinden , wie das

auch ihrer Natur entſpricht , die unterſten , aber kei

neswegs untergeordnete , im Gegenteil , ſehr wichtige
Glieder der Staatsverwaltung ſind , daß die Gemein

den die Aufgaben der Staatsverwaltung auf ihrem
Gebiet zu erfüllen haben . Es iſt das eine Aufgabe
der Gemeinde und die Gemeinde hat , ſoweit dafür

Mittel erforderlich ſind , auch für dieſe aufzukommen .
Daß nun die Bürgermeiſter vielfach . unzureichend
aus der Gemeindekaſſe bezahlt werden , iſt der Großh .

Regierung nicht entgangen . Wir haben uns ja da⸗

rüber wiederholt ausgeſprochen .

Regierung wiederholt Veranlaſſung genommen , die

Bezirksämter zu einer Einwirkung auf die Gemein

den zwecks Beſſerſtellung der Gemeindebeamten und

insbeſondere der Bürgermeiſter hinzuweiſen . Sie

hat aber Bedenken getragen , etwas Weiteres zu tun ,
weil jede weitergehende Einwirkung auf die Gemein —

den einen Eingriff in die Selbſtverwaltung der Ge —

meinden darſtellen würde , wozu der Weg der Ge —

ſetzgebung beſchritten werden müßte . Dieſen Weg
der Geſetzgebung will aber die Regierung beſchrei —
ten ; ſie will ihnen ein Gemeindebeamtengeſetz brin⸗

gen und ſie will ihnen eine Umgeſtaltung , eine Ver⸗

beſſerung des Fürſorgegeſetzes bringen ,
welche ebenfalls eine Beſſerſtellung der Bürger —
meiſter zur Folge haben wird . Ich kann nicht ver —

ſprechen , daß das ſchon auf dem nächſten ordentlichen

Landtag möglich ſein wird . Die Aufgaben , die uns

obliegen , nehmen uns ſo vollſtändig in Anſpruch ,
daß dieſe Geſetzgebungsarbeit , die übrigens ſchon

weit gefördert iſt , nicht ſchon nach wenigen Monaten

verſprochen werden kann . Es kommt hinzu , daß bei

der Fürſorgekaſſe das über die Wirkung der vorzu —

nehmenden Aenderungen erſtattete verſicherungstech⸗
niſche Gutachten einer nochmaligen Durchſicht und

möglicherweiſe Umarbeitung bedarf , weil ſich durch

den Krieg die Verhältniſſe vieler Gemeindebeamten

völlig verſchoben haben . Es iſt aber die Abſicht der

Regierung , auf dieſem Wege eine Beſſerſtellung der

Gemeindebeamten , insbeſondere auch der Bürger⸗
meiſter , herbeizuführen .

Im übrigen haben die Bürgermeiſter und
ſonſti⸗

Es hat auch die

——————
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gen Gemeindebeamten vielfach jetzt ſchon eine Ver⸗ wder Gemeindebeamtenfrage bis jetzt getan und wie

gütung für ihre Tätigkeit auf dem Ernährungsge⸗es ſcheint erreicht haben .

biet , indem ſie als Aufkäufer uſw . , als Obmänner , ⏑

Vertrauensmänner tätig ſind für die Kommunalver⸗ 8 Rechnerverband
bände und dafür eine Vergütung erhalten . In dem

neuen Wirtſchaftsplan für 1917⸗18 iſt das noch aus⸗

drücklich auch von Reichswegen vorgeſehen . Es iſt

da ausdrücklich geſagt , daß die Gemeindeorgane für

ihre Tätigkeit für den Kommunalverband eine Ver⸗

gütung erhalten ſollen , aber aus Mitteln des Kom⸗

munalverbandes , alſo aus Mitteln der in einem Be⸗

zirk zuſammengefaßten Gemeinden . Ob nun da , wo

ein Kommunalverband nicht leiſtungsfähig genug ſein

ſollte , um eine entſprechende Vergütung zu gewäh⸗
*

ren , eine Staatshilſe einſetzen könnte , das wird noch Rechnungsſtellergeſuch .
weiterer Erwägung bedürfen . Zunächſt habe ich l R

mich durch eine Umfrage an die übrigen Regierungen
Eine Amtsſtadt im badiſchen Schwarzwald ſucht

*
zur Stellung der 1916er Gemeinderechnung einen

der größeren Bundesſtaaten gewendet , um zu erfah⸗geübten , zuverläſſigen Rechnungs ſteller .

ren , ob und wie ſie dieſe Angelegenheit ihrerſeits ge⸗ Gefällige Offerten unter Nr . 400 an die Ge⸗

regelt haben .
ſchäftsſtelle d. Bl . in Bonndorf erbeten .

Ich ſtehe aber nicht an , hiermit nochmals aus⸗

zuſprechen , daß ich die Tätigkeit der Gemeindebe — Oberreviior

amten und insbeſondere der Bürgermeiſter , die ja [ Bübernimmt die Stellung und Prüfung von Gemeinde⸗ ,

nicht ihre ganze Zeit und Kraft ihrem Dienſte wid⸗ Stiftungs⸗ , Krankenkaſſen⸗ und Vormundſchaftsrech⸗

men können , ſondern die daneben vielfach noch ihre nungen. Gefl . Offerten unter A. B. an die Ge⸗

Landwirtſchaft oder ein ſonſtiges Geſchäft zu beſor⸗
ſchäftsſtelle d. Bl . in Bonndorf erbeten .

gen haben , durchaus würdige und daß ich dieſen Be⸗

Die Außerkursſetzung der Nickel⸗ und Silber⸗

münzen erfolgt nunmehr beſtimmt in der Weiſe ,

daß die Hartgeldmünzen nach kurzer Friſt außer

Kurs geſetzt werden . Da ſie nie wieder in Ver⸗

kehr gebracht werden , verbleibt denjenigen , die ſie

weiter zurückhalten , nur der reine Metallwert , der

über der Hälfte , teilweiſe zwei Dittel unter dem

Kurswert liegt .

— — . ⏑⏑rgggfοfοfσ⏑ι

amten meine volle Anerkennung und meinen herz⸗ —
8 aus renom . Jabrink ,

lichſten Dank ausſpreche . “ Didnin tast neu, prachtvoller

Sobald wir von Großh . Miniſterium direkten
Ton , mit Garantie

Beſcheid haben , werden wir ſolchen zur Kenntnis billig abzugeben . Abhildung und Pracht -

der Gemeinden bringen und werden auch darüber
kataloc mif Vertragshreisen frei .

Fr . Siering . Mannheim O 7 Nr .

Mitteilung machen , was wir in der Seitens des

Herrn Miniſters erwähnten geſetzlichen Regelung LBerlagefume ſeit 1906 . —

Den verehrl . Gemeinden empfehlen wir ſämtliche

für die Kriegszeit in Betracht kommenden

Lormulare .
Vonndorf ( Schw . )

Buchdruckerei Spachholz & Ehrath .

Sendungen ſind zu richten :

FJur gefälligen Beachtung !

i Angelegenheiten
à) des Tansgemeindenverbandes (7) an deſſen Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Obere Neckar⸗

ſtraße 19 ;

b) des Rechnerverbandles ( 8) an deſſen Vorſitzenden — Bürgermeiſter Kaufmann in Grötzingen ; —

e) der Bestellung und des Uersands der Zeitſchrift an die Geſchäftsſtelle in Bonndorf und

d) im übrigen an die Schriftleitung in Konſtanz — Schützenſtraße 20 —.

— — —

Verlag : die Bad Landgemeindee , Amtsreviſoren⸗ und Rechner⸗Verbände . Geſchäftsſtelle in Bonndorf .

Schriftleifung : Oberreviſor Bundſchu h in Konſtanz . — Druck : Spach bolz & Ehrath , Bonndorf .
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